
Der Vorstand und der Ausschuss schlagen der Mitgliederversammlung eine Änderung der TVR-Satzung vor. Auf-
grund der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union ist es unumgänglich, die bisherige Sat-
zung zu ändern. Außerdem werden noch weitere Punkte zur Ergänzung vorgeschlagen: Kinderschutz, Vergütungen 
und Aufwandsentschädigungen. Außerdem werden noch einige Punkte redaktionell und in der Formulierung an die 
praktizierte Vereinsarbeit angepasst. Hier die Änderungen sind in rot dargestellt. 
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